
auf Bewährung im Rubrum des Be
schlusses die Dauer des bereits vollzoge
nen Teils der Strafhaft und die Straf
vollzugseinrichtung, in der sich der Ver
urteilte zuletzt befunden hat, vermerkt 
werden,

— in der Urteils- oder Beschlußformel die 
einzelnen Entscheidungen fortlaufend 
numeriert werden, damit im Verwirkli
chungsersuchen auf die einzelnen Zif
fern Bezug genommen werden kann,

— beim Ausspruch einer Verpflichtung zur 
Bewährung am Arbeitsplatz in der Ent
scheidungsformel der Betrieb, in dem 
der Verurteilte arbeiten soll, konkret 
bezeichnet wird,

— bei einer Verurteilung zu einer Strafe 
mit Freiheitsentzug der Untersuchungs
haftanstalt mit der Information über 
den Ausgang der Hauptverhandlung zu
gleich der für die spätere Festlegung des 
richtigen Strafvollzugs benötigte Straf
registerauszug übermittelt wird,

— beim Vorliegen der Kriterien des §211 
Abs. 3 im Anschluß an die Verkündung 
oder den Erlaß der zu verwirklichenden 
Entscheidung gemäß § 2 Abs. 3 der 
l.DB/StPO eine besondere Festlegung 
über den Inhalt des Verwirklichungser
suchens zu treffen ist.
Die Informationsstelle bzw. Zentralregi

stratur des Gerichts erster Instanz hat alle 
Fristen im Zusammenhang mit der Ver
wirklichung der Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit zu kontrol
lieren.

Dabei geht es insbesondere um die Über
wachung
— der Frist zur Einleitung der Durchset

zung gerichtlicher Entscheidungen ge
mäß § 5 Abs. 1 der 1. DB/StPO

— des Eingangs der Nachweise für die Zu
stellung der Verwirklichungsersuchen

— der von dem Vorsitzenden der Straf
kammer bzw. des Strafsenats festgeleg
ten Termine zur Kontrolle der Ver
wirklichung einer Verurteilung auf Be
währung, von besonderen Pflichten Ju
gendlicher, einer Strafaussetzung auf 
Bewährung oder einer öffentlichen Be
kanntmachung.

Alle diese Arbeiten tragen nicht nur 
technisch-organisatorischen Charakter; sie 
sind für die exakte Einleitung der Strafen

verwirklichung und die Benachrichtigung 
über das Ergebnis des gerichtlichen Verfah
rens unerläßlich.
14.3.2.
Die Verwirklichung
der Verurteilung auf Bewährung
Ziel und Inhalt
Um das mit der Verurteilung auf Bewäh
rung angestrebte Ziel (§ 33 Abs. 1 StGB) zu 
erreichen, bedarf es einer wirksamen erzie
herischen Einflußnahme auf den Verurteil
ten. Bewährung und Erziehung vollziehen 
sich vorrangig in seinem Arbeitskollektiv 
und darüber hinaus in seinen sonstigen Le
bensbereichen. Die Wirksamkeit dieser 
häufigsten und bedeutsamsten Strafe ohne 
Freiheitsentzug hängt entscheidend von der 
Art und Weise ihrer Realisierung ab.

Die Verwirklichung der Verurteilung 
auf Bewährung ist ein differenzierter, die 
Straftaf und die Persönlichkeit des Rechts
verletzers berücksichtigender Prozeß der 
Bewährung und Erziehung des Verurteil
ten, in dem dieser zur nachhaltigen Er
kenntnis und dauerhaften Erfüllung staats
bürgerlicher Grundpflichten angehalten 
wird. Der Bewährungs- und Erziehungs
prozeß des Verurteilten unterliegt der 
staatlichen und gesellschaftlichen Kontrol
le. Auf jede Verletzung der ihm mit der 
Verurteilung auf Bewährung auferlegten 
Pflichten muß mit gesellschaftlich-erziehe
rischen oder staatlichen Maßnahmen rea
giert werden.

Bei der Gestaltung des Bewährungs
und Erziehungsprozesses geht es um die 
Überwindung und Beseitigung der negati
ven Verhaltensweisen und ihnen zugrunde 
liegender Ursachen und Bedingungen, die 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Straffälligkeit des Verurteilten stehen.. Mit 
den staatlichen und gesellschaftlichen Maß
nahmen der Erziehung muß angestrebt und 
erreicht werden, daß negative Einstellun
gen des Verurteilten abgebaut und über
wunden werden und an ihre Stelle Verhal
tensweisen treten, die den Anforderungen 
der sozialistischen Moral und dem soziali
stischen Recht entsprechen/* 4

4 Vgl. H. Keil, „Über die Ausgestaltung der 
Erziehung und Selbsterziehüng bei auf Be
währung Verurteilten“, Neue Justiz, 1969/ 
23, S. 721 ff.
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